Erhaltungsgebiet Wohnanlage Hildebrandstralie

rechtsverbindlich seit 19.07.2003 C
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| STADT LEIPZIG
%" RATSVERSAMMLUNG

Drucksache Nr. 111/2929

Einreicher: Stadtentwicklung und Bau

Nr. RBIII-1336/03
Beschluss '

der 49. Ratsversammiung : ' vom 18.06.2003

Betrifft: Erhaltungssatzung fiir das Gebiet "Wohnanlage HildebrandstraBe"; Satzungsbeschluss

Die Ratsversammlung beschlieBt die Erhaltungssatzung gemdl § 172 BauGB fiir das Gebiet
"Wohnanlage Hildebrandstrafle".
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Stadt Leipzig
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Erhaltungssatzung
fur das Gebiet
sWohnanlage HildebrandstraRe*

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung fir den Freistaat Sachsen (SachsGemO) vom 14. Juni
1999 (SachsGVBI. S. 345) in der zuletzt gednderten Fassung und des § 172 des Baugesetz-
buches vom 27. August 1997 (BGBL.I S.2141) in der zuletzt geanderten Fassung, hat die
Ratsversammlung der Stadt Leipzig in ihrer Sitzung am 18.06.2003 folgende Satzung

beschlossen.
§ 1 Geltungsbereich

Der raumliche Geltungsbereich dieser Satzung umfasst das Flurstiick 493 d der Gemarkung
Connewitz.

Der Geltungsbereich der Satzung ist im beiliegenden Lageplan dargestellt. Der Lageplan ist
Bestandteil dieser Satzung.

§ 2 Erhaltungsgriinde, Genehmigungstatbestdande

Zur Erhaltung der stadtebaulichen Eigenart des Gebietes aufgrund seiner stadtebaulichen
Gestalt bedarf der Riickbau, die Anderung oder die Nutzungsanderung sowie die Errichtung
baulicher Anlagen im Geltungsbereich dieser Satzung der Genehmigung. (§ 172 Abs. 1 Nr. 1
BauGB) ‘

§ 3 Zustindigkeit, Verfahren

- Die Genehmigung wird durch die Stadt erteilt.

§ 4 Ausnahmen

Gemal § 174 Abs. 1 BauGB sind Grundstiicke, die den in § 26 Nr. 2 BauGB bezeichneten
Zwecken dienen und Grundstiicke, die in § 26 Nr. 3 BauGB bezeichnet sind von der
Genehmigungspflicht nach § 2 dieser Satzung ausgenommen.

§ 5 Ordnungswidrigkeiten | -

Gemal § 213 Abs. 1 Nr. 4 BauGB handelt ordnungswidrig, wer eine bauliche Anlage in dem
durch die Satzung bezeichneten Gebiet ohne die erforderliche Genehmigung riickbaut oder
andert. Die Ordnungswidrigkeit kann gemaf § 213 Abs. 2 BauGB mit einer Geldbule bis zu
25.000,00 € belegt werden.

§ 6 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit inrer Bekanntmachung in Kraft.

h

\( ¢

Tiefe
Oberbl

Leipzig,

/o



	Hildebrandstrasse.pdf
	EHS_Wohnanlage_Hildebrandstraße_1
	EHS_Wohnanlage_Hildebrandstraße_2

